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Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend den Übergang einer ERP-Ver­
bindlichkeit der indischen Regierung auf den 

Bund als Alleinschuldner 

Der N anionalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die am 30. Juni 1979 in Höhe von 
S 18 836975;31 bestehende Verbindlichkeit ,der 
indilSchen Regiel1ung gegenüber dem ERP •. ;Fonds 
aus einem ,als Nahl1ung.smittelhilf.e ,gewMf'ten 
Kred~t geht mit Ip.kraJfttreten· dieses Bundes· 
,gesetzJes' auf den ,Bund als Alleinschuldner über. 
Dem Bund ,el'Wach~endaraus keine Ansprüche 
,gflgenüber !dem bisherigen SchuMner. 

§ 2. (0 Der Bet~~g von S 1~ ~35 975,31 ist V01ll 

ßund in 26 gleicheriaufeinanderfolg,enden HiI,lb­
j~resraten l S 720 OOQ,~ und einer Rate von 
S 115 975,31 in den Jahre!l 1979 bi,s 1992, be-

ginnend am 1. }uli 1979 an den BRP~iFoll'ds ZU" 

rüduuzahlen. 
(2) Die aulf ,den jeweils ,aushalftenden Kredit. 

betrag entf:allenden Zinsen ,in Höhe von 3% 
p. a. werden zu den gleichen Terminen wie die 
Kapitalranen halbjähl1lich im nachhinein begLichen. 

(3) Die Gesamtbelastung ~ür den Bund 
,in ,den Jahren 1979 ibis '1992 wird insgesamt 
S 22 728 722,,15 betragen. 

§ 3. Die ~m Jahre 1979 auf Grund dieses 
B,undeSigesetzeslanfallenden Ausgaben sind ,in der 
Bundesverrechnung beim finanzgesetzlichen An­
satz 1/548,77 "Sonstige Schuldübernahmen" bei 
einer neu zu eröffnenden POSt 7336 .. 1 (Auf. 
gabenbereich 43) zu verbuchen. 

§ . 4. Mit der VollziehU11)g dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister ,für F,inanzen ~m Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzler betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Am 15. Dezember 1967 wurde zwisdlender 
österl1eichischen Bundesreg~erung und der indi­
schen Regierung ein NahruI1gsmittdhilfeabkom­
men ;l.hgeschlossen, 'auf Gr1+nd dessen die indische 
RegieruI1g aus Mitteln des ERP~,Fond:s einen Kre­
ditin Böhe von 26 Mill. S erhielt. Der Erlös 
·dieses Kredites wurde von ,der iI1dischen Regie­
rung zum Anrkauf von österreich,ischen Dünge­
mitteln und Milchpulver verwendet. Die Rück­
zahlung soll1le in 36 gleichen I:Ialbjahr~raten, 
jeweils 'Im 1. Jänner-und 1. Juli eines jeden Jah­
res, hCiginnend am ).' Jänner 1975 erfoLgen. p,ie 
Verzinsung wurde mit 3°/1) p. 11. festgesetzt und 
war halbjähdich im nachhinein f~llig. Der Kredit 
wurde mit einem Betrage von S 253115975,31 
in Anspruch genommen und haftet zum 3,Q, Juni 
1979 mit S 18835975,31 'aus.-

Währen:d des Nord-Sü,d-nialoges in Paris ,im 
Jahre 1977 wurde der Beschluß gef:aßt, im Rah­
men einer Sonderaktiion den ärmsten Ländern 
zusätzliche Hilfe imUmfailg von ~ Mr,d. lJ5-
Dollar zukommen zu lassen.ös,terreLich h~t an­
läßlich der H<\upttagung ,des DAC d;er QECJ) 
im Oktober 1977 hekanntgeg,eben, daß über­
legungen al1Jge~tel1t würden, sich unter bestJimm­
ten Voraussetzl,lngert 'an der Aktion'zu beteiI1gen. 
~ei der E~pertentagung ~ür SchuldeI1probleIIle 
iIIl Rahmen der UNCT1\:Pim i])ezemp~r 1977 
wurd~e vQn österr()ichils~er Seille ,di~ Abs,icht zum 
AUl>druck g<;lbracht, eine ,solche iBeteUi~ung unter 
Umständen ~mWege von Sch'ulclerl);laehlässe~ 
vorzunehmeI1. Eip;~ähnticheEr klärung wuz,de 
wä:hrend der 9. Sonderratm~gungder U'NCTAD 
im Jahre 1978 in Gentfapgegeben. Schli~ßlich 
wurde auch bei der Jahrestagung' 1978 der Welt-
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bank und des Internationalen Währungsfonds tunkt10n zukommt, kein Durch~etzungsrecht 
von österreiehismer Seite'eiri 'Bleitragzur Be-,ge~enüber' Indien. Dieses Durchsetzungsrecht 
kämpfung der" AJ1mut in den EntwickluI1!gslän- steht ausschließlich ,der österreichischen Bundes­
dem in Form von Schuldenn:achlässen ,in Aus- r,egiemng zu. Im wesenclich,en handelt es ~ich 
sicht gestellt. Einige OECD-Mitglieder ha;ben sich somit um ein hipartites völkerrechtliches Ab~ 
an ,der Sonderahion berei,ts beteiligt. So hat z. B. kommen, das dem völk'errechtEchen Vertr:ags­
die Schweiz im Dezember 1977 ihre Finanzhilfe recht 'Ulltersteht. Es geht .aus diesem Abkommen 
!an Entwicklungsländer in Schenkungen umge- kein Indiz hervor, daJs auf ,dilie Unterwerfung 
wandelt. Unter diese Maßnahme ]st auch ein die~es Abkommens unter ein anderes Rechts­
Kredit ~n Höhe von 35 Mill. Schweizer Franken system hinwiese. 
an Indien ge,faHen. Der ERP-Fonds ist auf Grund der Bestimmun-

Es werden Idaher nunmehr auch von .ös,t'erneich,gendes v:Ol1erwähn~en Bundeslgesetzes nicht in 
Maßnahmen im Sinne der abgegebenen Er~lä- der Lage, Krerute lin Schenkung,en umzuwandeln. 
rUI1!gen erwartet. Für einen Schu1dennachlaß Um daher den vorgesehenen Schuldennachlaß zu 
kommen vor allem Forderungen in Frage, die gewähren, übernimmt der Bund die Verbindlich­
aus Krediten zum Bezug von Konsumgütern keit der indischen Regierung gegenÜlber dem 
stammen und deren Verwendu)1ig daher keinen ERP-Fonds als Alleinschuldner. Hiedurch ist das 
Ertrag erwarten läßt. Als ös'terr,eichisch'er Bei- Abkommen vom 15. Dez.ember 1977 als beendet 
trag zur Sonder,aktion/wird daher der Nachlaß anzusehen. Eine entsprechende Notifikation w,ird 
des der indischen Regierung gewährten Nahrungs- nach Inkrafttreten dieses Bunde~g,esetzes an die 
mit~elkredi1ies im noch ausstehenden Betrag In ,indische R>egiemng erfoLgen. 
Aussich t genommen. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 
§ 1 Satz 1, § 3 und § 4 des EntwUl,fes sind, 

sorweitSlich diese letztere B,estimmung auf die vor­
genannten bezieht, als Vcrfüg,ung über Bundes­
vermögen im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG 
anzusehen und unterliegen daher nicht dem Ein­
spJ1uch,srechtdes Bundesr,at,es. 
Zu § 1: 

Gemäß § 5 Abs. 2 Z. 1 des ERP-Fonds-Geset­
zes, BGBL Nr. 207/1962, kann der Fonds im 
Rahmen des Jahrespr-ogramms ,zur ·w:irtschaft­
lichen Förderung von Entwicklungsländern und 
der österreichisch:en Ausfuhr nach 'solchen Län­
dern Maßnahmen tI'(;!ffen, die zur VerwirkLichung 
dieses Zieles geei'gnet sind. Diese Bestimmung 
diente als Rechtsgrundlage dafür, daß ,der Bund 
Mittel des ERP-Fonds in Anspruch nehmen 
konnte, um einen Kredit zum Zwecke ,der Nah­
rungsmittelhilfe der. indischen Regilerung zu g,e­
währen. Zu diesem Zwecke wurde am 15. De­
zember 1967 zwischen der öster'reichisch,en Bun­
desre&ierung und der indischen Regieruri..g ein 
Albkommenabgeschlossen, das eine etwas eig,en­
willüg,e rechtLiche Konstruktion aufweist, da in der 
Präambel die österrelchwsche Bundesregierung. und 
der österI1eichische ERP-Fonds einers,e·it'S und die 
indi&che Regierung anderer,seülS als Vertrags part­
ner .aufScheinen, 'somit zwei, Völkerrechtssrubjekte 
und einSubjekt :,J.es österreichisch,en Privatrechts. 
Die Nennung des ERP-,Fonds in diesem Abkom.~ 
lIlIen di;ent in erster Linie ,dazu, um eine inner­
staatliche .Rechtsgrundhge ,in Ausführung von 
§ 5 ERP-Fönds ... Gesetzfür die Inanspruchnahme 
von. Mitteln des ERP~FOl1ids idurch österreich 
zum Zweck,e rueser KreditgelWährung an Indien 
herzustellen. Aus diesem Ahkommenel"gibt sich. 
für den ERP..u:;orids;derdie'ses Abkommen unrer­
zeichnet hat 'urid dein materiell die Gläubiger-

Zu § 2: 

Die Tilgung des Kaprtals und die Leistung des 
Zinsendienstes wir,d entsprechend den seinerzeit 
vereinbarten ,Be,dingrungendes K'reditahkommens 
vorgenommen werden. Nach diesen Bedingrungen 
sind zur voUstä11!rugen Rückzahlung des Kredites 
in der Zeit vom 1. Juli 1979 bis 1. Juli 1992 
26 Halbjahresra~envon je S 720000 und eine 
Rate in Höhe V'on S 115975,31 zu zahIen. Hiezu 
kommen noch für den Igenannten Zeitraum Z.in­
sen von 3% p. a., ,das sind in~gesamt 
S 3 892 796,84. Die jährliche Belaistung durch Ka­
pital- und Zinsza-hLungen ist aus der folgenden 
TabeHe ersich dich: 

Datum Kapital S Zinsen S 

1. 7. 79 720000,00 284 109,29 
1. 1. 80 720000,00 277 778,29 
1. 7. 80 720000,00 263838,96 
1. 1. 81 720000,00 255698,29 
1. 7. 81 720000,00 240669,29 
1. 1. 82 720000,00 233618,29 
1. 7. 82 720000,00 218949,29 
1. 1. 83 720000,00 211538,29 
1. 7. 83 720000,00 197229,29 
1. '1. 84 720000,00 189458,29 
1. 7. 84 720000,00 176478,96 
1. 1. 85 720000,00 167378,29 
1.7.85 720000,00 153789,29 
1. 1.86 720000,OC .145298,29 
1. 7.86 720000,00 132069,29 
1. 1. 87 .' 720000,00 123218,29 
1.7.87 720000,00 110349,29 
1.1. 88 720000,00 leI 138,29 
1. 7: 88 720000,00 89118,96 
1. 1. 89 720000,00 79058,29 

, 
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Datum Kapital S Zinsen S Für die~e Zahlungen wird in den ange~ührten 
1. 7. 89 720000,00 66909,29 Jahren eine entspl'echencLe budgetäre Vorsorge 
1. 1. 90 720000,00 56978,29 zu treffen sein. 
1. 7. 90 720000,00 45 '189,29 
1. 1. 91 7200.00,00 34898,29 Zu § 3: 
1. 7. 91 720000,00 23469,29 

D~e Bedeckung für die igegen:ständlichen AUIS-1. 1. 92 720000,00 12818,29 
gaben kann im Überschreitungsweg auf Grund 1. 7. 92 115975,31 1 749,29 finanzges,etzlicher Ermächtigung' getunden wer-

18835975,31 3892 796,84 den. 
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